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+++newsletter+++ 
 

Rechtsunsicherheit bleibt auch nach der Reform 
 
Nachdem die Erbschaftsteuerreform zum Jahresende doch noch umgesetzt wurde, konnte der 
Gesetzgeber leider die bislang bestehende Rechtsunsicherheit nur unzureichend beseitigen. 
Das Gesetz enthält eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe, die noch durch Verwaltungsanweisungen 
konkretisiert werden müssen. Nach verwaltungsinternen Verlautbarungen ist damit zu rechnen, dass im 
April 2009 dazu ein unfangreicher Erlass zu erwarten ist. Doch auch wenn der Erlass vorliegt, ist bereits 
jetzt absehbar, dass die Planungsunsicherheit nicht beseitigt werden wird. 
Bereits vor der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes sind zudem erhebliche Zweifel aufgekommen, 
ob das Gesetz in der vorliegenden Form verfassungsgemäss ist. Grundsätzlich wird daher empfohlen, 
gegen Steuerbescheide, die auf dem reformierten Erbschaftsteuergesetz basieren, Rechtsbehelfe 
einzulegen. 

Termine Mai 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.5.2009 14.5.2009 6.5.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.5.2009 14.5.2009 6.5.2009 
Gewerbesteuer 15.5.2009 18.5.2009 12.5.2009 
Grundsteuer 15.5.2009 18.5.2009 12.5.2009 
Sozialversicherung5 27.5.2009 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.5.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Termine Juni 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 



 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Umsatzsteuer4 10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 
Sozialversicherung5 26.6.2009 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.6.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

· der Schuldner die Leistung verweigert, 

· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2007: 



 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 
1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 
1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 

Zeitpunkt des Wegfalls der Ungewissheit über das Vorliegen einer 
Einkünfteerzielungsabsicht 
Die allgemeine Steuerfestsetzungsfrist beträgt vier Jahre. Sie kann sich punktuell durch die Anbringung 
eines Vorläufigkeitsvermerks verlängern. Voraussetzung ist eine insoweit bestehende Unklarheit darüber, 
ob ein Besteuerungstatbestand vorliegt. Besteht demgegenüber lediglich eine Unsicherheit über die 
steuerrechtliche Beurteilung einer feststehenden Tatsache, ist eine vorläufige Steuerfestsetzung 
unzulässig. Ist die Ungewissheit später beseitigt, muss eine eventuell notwendige Änderung innerhalb 
einer bestimmten Frist durchgeführt werden. 
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Ungewissheit 
über die Absicht, Einkünfte zu erzielen, beseitigt ist, sobald die für die Beurteilung bedeutsamen 
Tatsachen festgestellt werden können. Darüber muss das für die steuerliche Veranlagung zuständige 
Finanzamt positiv Kenntnis erlangt haben. Die anschließende Würdigung und Auswertung der 
feststehenden Tatsachen fallen in die Änderungsfrist. 

Kein Betriebsvermögensfreibetrag für eine Anteilsschenkung unter 
Vorbehaltsnießbrauch 
Eheleute waren die alleinigen Gesellschafter einer Verwaltungs-GmbH und alleinige Kommanditisten einer 
KG, deren voll haftender Gesellschafter die Verwaltungs-GmbH war. Sie übertrugen im Wege der 
Schenkung Teile des festen Kommanditkapitals unter Zurückbehaltung des lebenslangen 
Nießbrauchsrechts auf ihre gemeinsamen Kinder. Zwecks Ausübung der Gesellschafterrechte in 
Gesellschafterversammlungen übertrugen die Kinder anschließend diese Rechte zurück auf ihre Eltern. Im 
Rahmen der Erbschaftsteuerveranlagung beantragten die die Erbschaftsteuer übernehmenden Eltern die 
Berücksichtigung des Betriebsvermögensfreibetrags. Dies wurde sowohl vom Finanzamt als auch vom 
Bundesfinanzhof abgelehnt. 
Durch die schenkweise Übertragung von Teilen der elterlichen Kommanditbeteiligungen sind die Kinder 
Mitinhaber des Gesellschaftsvermögens geworden. Die Gewährung des Betriebsvermögensfreibetrags 
setzt voraus, dass der Empfänger eines Mitunternehmeranteils auch Mitunternehmer der Gesellschaft 
wird. Daran fehlt es, wenn der übertragene Gesellschaftsanteil ertragsteuerlich als wirtschaftliches 
Eigentum einem Vorbehaltsnießbraucher zuzurechnen ist. 
Die Mitunternehmerstellung setzt für den Gesellschafter die Möglichkeit voraus, Mitunternehmerinitiative 
zu entfalten und Mitunternehmerrisiken zu tragen. Mitunternehmerinitiative bedeutet Teilhabe an den 
unternehmerischen Entscheidungen durch zumindest Ausübung der gesellschaftsrechtlichen Stimm-, 
Kontroll- und Widerspruchsrechte. Sie werden allein durch die Einräumung eines Nießbrauchsrechts an 
den Anteilen noch nicht beeinträchtigt. Kommt allerdings hinzu, dass dem Nießbraucher auch die mit den 
Anteilen verbundenen Gesellschafterrechte übertragen werden, ist die Möglichkeit, 
Mitunternehmerinitiative zu entfalten, ausgeschlossen. Aus diesem Grund kommt es nicht mehr auf die 
Frage an, ob und in welchem Ausmaß zusätzlich Mitunternehmerrisiken getragen werden. 

Schenkungsteuerbefreiung bei Übertragung des Eigentums an einem nur 
teilweise als Familienwohnung genutzten Haus 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine vor dem 1.1.2009 erfolgte Schenkung eines zum Teil von 
der Familie selbst bewohnten Hauses für den entsprechenden Teil schenkungsteuerfrei war, wenn ein 
Ehegatte dem anderen Ehegatten seinen Miteigentumsanteil schenkte. 
Die Finanzverwaltung hatte bisher die Ansicht vertreten, dass nur die ausschließliche Nutzung eines 
Hauses zu eigenen Wohnzwecken eine Steuerbefreiung nach sich zog. 
Im entschiedenen Fall bewohnte die Familie eine Wohnung, eine weitere war als Büroraum an eine GmbH 
vermietet, während die Dachgeschosswohnung auf Grund eines dinglichen Wohnrechts von der Mutter 
bewohnt wurde. 



 

 

Hinweis: Seit dem 1.1.2009 ist die Steuerbefreiung auf alle Grundstücke ausgedehnt worden, wenn darin 
eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Das Urteil hat aber weiterhin Bedeutung für die 
Frage der Einbeziehung häuslicher Arbeitszimmer in die Nutzung einer Wohnung zu eigenen 
Wohnzwecken und für die Abgrenzung der eigenen Wohnzwecke zu den die Steuerbefreiung anteilig 
ausschließenden Wohnzwecken von Verwandten. 

Anspruch auf Kindergeld für arbeitssuchende Kinder 
Für Kinder, die das 18., aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben, besteht ein 
Kindergeldanspruch, wenn das Kind arbeitslos und bei der Agentur für Arbeit als Arbeitssuchender 
gemeldet ist. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind die Voraussetzungen dafür grundsätzlich durch 
Bescheinigungen der Agentur für Arbeit nachzuweisen. Fehlt ein solcher Nachweis, führt dies jedoch nicht 
zwingend zur Versagung des Kindergelds. 
In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall hatte ein arbeitsuchendes Kind einen Termin bei der 
Arbeitsvermittlung nicht wahrgenommen. Die Agentur strich das Kind aus der Liste der Arbeitssuchenden. 
Die mit der Steuererklärung vorgelegte Bescheinigung umfasste auch nur diesen Zeitraum, so dass 
Kindergeld nur anteilig gewährt wurde. Im nachfolgenden Rechtsstreit konnten die Eltern nachweisen, 
dass sich das Kind telefonisch mit dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Agentur in Verbindung gesetzt 
hatte. Dem Kind wurde versichert, dass es wieder in die Liste der Arbeitssuchenden aufgenommen würde. 
Während des fraglichen Zeitraums hatte das Kind nachweislich keine Tätigkeit ausgeübt. Das Gericht 
macht in dem Zusammenhang deutlich, dass der gesetzlich festgelegten dreimonatigen Meldefrist bei der 
Agentur für Arbeit im Rahmen der kindergeldrechtlichen Mitwirkungspflicht erhebliche Bedeutung 
zukommt. Aber auch andere Nachweise sind geeignet, die Arbeitssuche glaubhaft zu machen. 

Besteuerung von Altersrenten ab dem Jahr 2005 verfassungskonform 
Leibrenten und andere Leistungen aus der sog. Basisversorgung (gesetzliche Rentenversicherungen, 
landwirtschaftliche Alterskassen, berufsständische Versorgungseinrichtungen und bestimmte 
Rentenversicherungen) sind ab 2005 mit dem Besteuerungsanteil als sonstige Einkünfte zu versteuern. 
Der Besteuerungsanteil beträgt für Renten, die im Jahr 2005 erstmals gezahlt wurden, 50 %. Dieser Satz 
gilt auch für Bestandsrentner, also für Personen, die schon vor 2005 Rente bezogen. Für jeden neu 
hinzukommenden Rentenjahrgang erhöht sich der Besteuerungsanteil bis zum Jahr 2020 jährlich um 2 %, 
ab dem Jahr 2021 bis zum Jahr 2040 um 1 % bis auf 100 %. Das bedeutet, dass der grundsätzliche 
Besteuerungsanteil im Jahr des Rentenbeginns für die gesamte Laufzeit der Rente festgeschrieben wird. 
Der steuerfrei bleibende Anteil der Rente wird in einen lebenslang geltenden Freibetrag festgeschrieben. 
In zwei Verfahren vor dem Finanzgericht Münster stritten die Beteiligten über die Rechtmäßigkeit der 
Besteuerung der Renteneinkünfte mit dem Besteuerungsanteil. Die Kläger waren der Auffassung, dass 
diese Besteuerung zu einer verfassungswidrigen Doppelbesteuerung führe, da die seinerzeit zum Erwerb 
des Rentenanspruchs gezahlten Aufwendungen nur zum Teil als Sonderausgaben berücksichtigt, also 
teilweise aus versteuertem Einkommen geleistet wurden. 
In beiden Fällen entschied das Gericht, dass keine verfassungswidrige Doppelbesteuerung vorliege. Eine 
Vorlage an das Bundesverfassungsgericht komme nur in Frage, wenn im konkreten Fall eine 
Doppelbesteuerung feststellbar sei. 
Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

Beurteilung eines gewerblichen Grundstückshandels ist 
gesellschaftsbezogen zu betrachten 
Als Gesellschafter einer GbR erwarben zwei Personen ein an fremde Dritte vermietetes Wohn- und 
Geschäftshaus, das sie vier Jahre später wieder mit Gewinn veräußerten. Das Finanzamt sah die Tätigkeit 
als gewerblichen Grundstückshandel an. Ursächlich für diese Auffassung war, dass beide Gesellschafter 
im Rahmen einer weiteren GbR unstreitig einen gewerblichen Grundstückshandel unterhielten und ihnen 
ein weiteres Grundstück zugerechnet wurde. Eigentümerin dieses weiteren Grundstücks war eine GmbH, 
deren alleinige Gesellschafter die vorgenannten Personen waren. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs war die Vermietungs-GbR nicht gewerblich tätig. Sie hat auch 
keinen gewerblichen Grundstückshandel betrieben. Die Handlungen der weiteren personenidentisch 
besetzten gewerblich tätigen GbR haben keinen Einfluss auf die steuerrechtliche Beurteilung der Tätigkeit 
der Vermietungs-GbR. Das gilt auch für Grundstücksverkäufe dieser Gesellschaften und die damit 
zusammenhängende Frage, ob eventuell ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt. Die 
Voraussetzungen einer gewerblichen Tätigkeit sind für jede Gesellschaft isoliert zu prüfen. 



 

 

Ermittlung der zumutbaren Belastung bei getrennter Veranlagung 
Der Abzug außergewöhnlicher Belastungen allgemeiner Art (z. B. Krankheitskosten) setzt dem Grunde 
nach voraus: 

· Antrag, 

· Aufwendungen, 

· keine Zuordnung zu Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben, 

· Außergewöhnlichkeit, 

· Zwangsläufigkeit dem Grund und der Höhe nach, 

· Beachtung der zumutbaren Belastung. 
Die Bemessungsgrundlage der zumutbaren Belastung richtet sich neben der Höhe des Gesamtbetrags der 
Einkünfte und dem Familienstand vor allem nach der Zahl der im Veranlagungszeitraum zu 
berücksichtigenden Kinder. 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass zur Ermittlung der zumutbaren Belastung bei getrennt 
veranlagten Ehegatten der Gesamtbetrag der Einkünfte beider Ehegatten zu Grunde gelegt wird. Es 
kommt nicht darauf an, wer die Aufwendungen verursacht und getragen hat. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Grundstück im Sonderbetriebsvermögen kann Gegenstand eines 
ruhenden Gewerbebetriebs sein 
Ein Gesellschafter hatte seiner Personengesellschaft ein für deren Schmuckeinzelhandel notwendiges 
Grundstück vermietet. Es gehörte deshalb zu seinem sog. Sonderbetriebsvermögen. Nachdem die 
Personengesellschaft insolvent geworden war, vermietete er es an Dritte. Mit dem Finanzamt stritt er 
darüber, ob das Grundstück für sich auch Gegenstand eines sog. ruhenden Gewerbebetriebs sein kann. 
In diesem Fall muss es nicht unter Aufdeckung der stillen Reserven ins Privatvermögen überführt werden. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass das Grundstück für sich ein ruhender Gewerbebetrieb ist, weil 
es eine wesentliche Betriebsgrundlage für den Schmuckeinzelhandel darstellt. 
Hinweis: Der Gesellschafter hat ein jederzeitiges Wahlrecht, die Betriebsaufgabe zu erklären und das 
Grundstück ins Privatvermögen zu überführen. 

Höhere Pauschalen beim berufsbedingten Umzug 
Das Bundesministerium der Finanzen hat höhere Pauschalen für Umzugsauslagen und umzugsbedingte 
Unterrichtskosten festgelegt: 
 Umzugsauslagen Für zusätzlichen Unterricht 
Ledige ab dem 1.1.2008 585 € 1.473 € 
Ledige ab dem 1.1.2009 602 € 1.514 € 
Ledige ab dem 1.7.2009 628 € 1.584 € 
Verheiratete ab dem 1.1.2008 1.171 € 1.473 € 
Verheiratete ab dem 1.1.2009 1.204 € 1.514 € 
Verheiratete ab dem 1.7.2009 1.256 € 1.584 € 

 
Für jede weitere Person (Kinder oder Verwandte, die auch nach dem Umzug mit in der neuen Wohnung 
leben) wird ein zusätzlicher Pauschbetrag von 258 € ab 1.1.2008, 265 € ab 1.1.2009 und 277 € ab 
1.7.2009 gewährt. 
Zusätzlich sind z. B. die Kosten für die Beförderung des Umzugsguts von der bisherigen zur neuen 
Wohnung, Versicherungskosten gegen Transport- und Bruchschäden, Fahrtkosten, Schönheitsreparaturen 
in der alten Wohnung, Ummeldegebühren, Anpassung der Anschlüsse und ggf. Mietentschädigungen für 
die bisherige sowie Miete für die neue Wohnung bis zum Umzug abzugsfähig. 
Voraussetzung für die Anerkennung als berufsbedingter Umzug ist, dass sich die Fahrtzeit um wenigstens 
eine Stunde verkürzt, wobei Hin- und Rückfahrt getrennt zählen. Eine Ersparnis von 30 Minuten bei der 
Hin- und 30 Minuten bei der Rückfahrt reichen also aus. 



 

 

Kürzung des Kindergelds bei Nichtbeantragung von Familienleistungen in 
der Schweiz 
Der Bundesfinanzhof hat dem Europäischen Gerichtshof die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob im 
Ausland zustehende Familienleistungen auf das deutsche Kindergeld anzurechnen sind. Diese Frage 
ergibt sich aus dem nachfolgend geschilderten Fall: 
Eine kindergeldberechtigte Mutter lebte mit ihren beiden Kindern in Deutschland. Der Vater der Kinder 
- die Eltern waren geschieden - arbeitete in der Schweiz. Nach Schweizer Recht standen ihm 
Familienleistungen von 109,75 € je Kind zu, die er jedoch nicht beantragte. Die Familienkasse bewilligte 
der Mutter auf Antrag hin nur einen Teilbetrag an Kindergeld i. H. v. 44,25 € (Kindergeld 154,00 € ./. 
schweizerische Familienleistung 109,75 €). Der Europäische Gerichtshof wird nunmehr zu klären haben, 
ob eine solche Kürzung nach den gemeinschaftsrechtlichen Regelungen zulässig ist. 

Lohnsteuer von beschränkt Steuerpflichtigen kann nachgefordert werden 
Ein in den Niederlanden wohnender, verheirateter Arbeitnehmer arbeitete in Deutschland und in den 
Niederlanden. Er beantragte beim Finanzamt eine Bescheinigung, um als unbeschränkt steuerpflichtiger 
Arbeitnehmer nach Steuerklasse III besteuert zu werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn das 
niederländische Einkommen nicht mehr 10 % des Gesamteinkommens beträgt. Sein niederländisches 
Einkommen, das er dem Finanzamt wahrheitsgemäß erklärt hatte, überschritt diese Grenze. Trotzdem 
stellte das Finanzamt versehentlich die Bescheinigung mit Steuerklasse III aus. Bei einer 
Lohnsteuerprüfung wurde dies festgestellt und das Finanzamt forderte die zu wenig einbehaltene 
Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nach. Dieser wehrte sich dagegen. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht, weil dessen Bescheinigung als unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung erteilt galt. 

Verluste aus Wertpapiergeschäften eines Freiberuflers sind keine 
Betriebsausgaben 
Die Berücksichtigung von Verlusten aus Wertpapiergeschäften im betrieblichen Bereich setzt voraus, dass 
die Wertpapiere mit einer ausreichenden Eindeutigkeit von vornherein dem Betriebsvermögen zugeordnet 
wurden. 
Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören alle Wirtschaftsgüter, die ihrer Art und Natur nach eine so 
enge Bindung zum Betrieb haben, dass diese nicht oder nur ausnahmsweise gelöst werden kann. 
Voraussetzung für eine Behandlung als gewillkürtes Betriebsvermögen ist, dass ein Wirtschaftsgut objektiv 
geeignet ist, den Betrieb zu fördern und vom Betriebsinhaber auch erkennbar dazu bestimmt wurde. 
Das Finanzgericht Köln hat die Berücksichtigung von Verlusten aus Wertpapiergeschäften eines 
Freiberuflers mit folgender Begründung abgelehnt: Ein im Umlaufvermögen einer Freiberuflerpraxis 
ausgewiesenes Wertpapierdepot ist auch dann nicht als notwendiges Betriebsvermögen anzusehen, wenn 
es in die Finanzierung der Praxis eingebunden und an einen Kreditgeber verpfändet ist. Wertpapiere eines 
Freiberuflers gehören nicht zu seinem gewillkürten Betriebsvermögen, wenn ihnen die objektive Eignung 
zur Stärkung des Betriebskapitals und es an dem erforderlichen Zusammenhang zur Förderung der 
freiberuflichen Tätigkeit fehlt. 
Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

Verlustvortrag aus privaten Veräußerungsgeschäften kann abweichend 
vom Einkommensteuerbescheid festgestellt werden 
Im rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid eines Kapitalanlegers waren Verluste aus privaten 
Veräußerungsgeschäften mit 12.000 DM ausgewiesen. Solche Verluste sind nur mit künftigen Gewinnen 
aus gleichen Geschäften ausgleichsfähig. Später erließ das Finanzamt noch einen Bescheid über den 
verbleibenden Verlustvortrag aus privaten Veräußerungsgeschäften in Höhe von 12.000 DM. Hiergegen 
legte der Kapitalanleger Einspruch ein und machte Verluste aus Veräußerungsgeschäften von 
360.000 DM geltend. Das Finanzamt wies den Einspruch zurück, weil im Einkommensteuerbescheid die 
Verluste mit 12.000 DM ausgewiesen waren. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Kapitalanleger Recht. Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften 
können noch bis zur Rechtskraft des Bescheids über den verbleibenden Verlustvortrag geltend gemacht 
werden. 
Hinweis: Alle zum 31.12.2008 festgestellten Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften können nur 
noch bis 2013 mit entsprechenden Gewinnen, z. B. aus Grundstücks- oder Wertpapierverkäufen, 
ausgeglichen werden. 



 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung an eine dem Gesellschafter 
nahestehende Kapitalgesellschaft setzt nicht voraus, dass der 
Gesellschafter die Gesellschaften beherrscht 
Der Bundesfinanzhof hatte über folgenden Fall zu entscheiden: 
Die X-GmbH gewährte der Y-GmbH laufend ungesicherte Darlehen. Teilweise waren auch die 
Rückzahlungsmodalitäten nicht geregelt. Die X-GmbH musste die Darlehen später abschreiben, da die 
Y-GmbH insolvent wurde. An der X-GmbH waren A mit 40 %, B mit 46,7 % und D mit 13,3 % beteiligt. Die 
Beteiligungen an der Y-GmbH waren: A 25 %, B 25 %, die restlichen Anteile hielten nicht an der X-GmbH 
beteiligte Personen. 
Der Bundesfinanzhof erkannte die Abschreibungen bei der X-GmbH nicht gewinnmindernd an, sondern 
behandelte sie als verdeckte Gewinnausschüttungen. Ein ordentlicher Geschäftsleiter hätte der Y-GmbH 
keine ungesicherten Darlehen zu Zeitpunkten gewährt, als diese bereits in einer prekären wirtschaftlichen 
Lage war. Die Gewährung sei durch die Beteiligung von A und B sowohl an der vorteilsgewährenden als 
auch an der empfangenden GmbH veranlasst. Bei der Y-GmbH handelt es sich um eine A und B 
nahestehende Person. Das Nahestehen einer Kapitalgesellschaft setzt nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs nicht voraus, dass der Gesellschafter sowohl in der vorteilsgewährenden als auch der 
empfangenden Kapitalgesellschaft eine beherrschende Stellung innehat. 

Beherbergung und Verköstigung von Jugendlichen auf Ferienbauernhof 
umsatzsteuerpflichtig 
Nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz ist das Entgelt für Beherbergung, Verköstigung und übliche 
Naturalleistungen an Einrichtungen, die überwiegend Jugendliche für Erziehungs-, Ausbildungs- oder 
Fortbildungszwecke aufnehmen, von der Umsatzsteuer befreit. Der Bundesfinanzhof vertritt die 
Auffassung, dass die kurzfristige Aufnahme von Jugendlichen während eines Urlaubsaufenthalts mit 
Freizeitangebot und Freizeitgestaltung nicht unter die Befreiungsvorschrift fällt. Die Beherbergung und 
Verköstigung von Jugendlichen für ca. eine Woche in einem Urlaubsaufenthalt ist damit nach nationalem 
Recht nicht steuerfrei. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kann sich eine Steuerbefreiung jedoch unmittelbar aus dem EU-
Recht ergeben. Dazu ist Voraussetzung, dass die Einrichtung von dem Mitgliedstaat als Einrichtung mit im 
Wesentlichen sozialen Charakter anerkannt ist. Die Anerkennung kann sich z. B. daraus ergeben, dass die 
Kosten durch staatliche Stellen oder Träger der Sozialversicherung übernommen werden. 

Besteuerungsart in der Umsatzsteuer kann nach Eintritt der formellen 
Bestandskraft der Jahressteuerfestsetzung nicht rückwirkend gewechselt 
werden 
Die Umsatzsteuer ist grundsätzlich nach vereinbarten Entgelten zu berechnen (sog. Sollbesteuerung). 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Finanzamt einem Unternehmer gestatten, die 
Steuerberechnung nach vereinnahmten Entgelten vorzunehmen (sog. Istbesteuerung). Nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs kann bis zur formellen Bestandskraft der jeweiligen 
Jahressteuerfestsetzung rückwirkend von der Ist- zur Sollbesteuerung gewechselt werden. 
Im Streitfall hatte das Finanzamt einem Unternehmer gestattet, von der Istbesteuerung Gebrauch zu 
machen. Dementsprechend verfuhr er in den monatlich abgegebenen Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Die 
Umsatzsteuerjahreserklärung dagegen beruhte auf der Sollbesteuerung und führte - mangels 
Einspruchserhebung durch den Unternehmer - zu einer formell bestandskräftigen Steuerfestsetzung. 
Später begehrte der Unternehmer für das Streitjahr wieder die Istbesteuerung. Er argumentierte, dass er 
mit Einreichung der Umsatzsteuerjahreserklärung nicht zur Sollbesteuerung zurückkehren konnte. Das 
sah das Gericht anders, da das Wahlrecht bis zur Bestandskraft der jeweiligen Jahressteuerfestsetzung 
zulässig sei. Auch die erneute Rückkehr für das Streitjahr von der Soll- zur Istbesteuerung versagte das 
Gericht dem Unternehmer, da dieser seinen diesbezüglichen Antrag erst nach der formellen Bestandskraft 
des Umsatzsteuerbescheids gestellt hatte. 

Erlass von Umsatzsteuer wegen von Kunden gefälschter Ausfuhrpapiere 
möglich 
Ein Discounter erklärte in den Jahren 1993 bis 1998 steuerfreie Umsätze aus Warenlieferungen an 
ausländische Endverbraucher. Diese hatten hierfür mit Zollstempel versehene Ausfuhrpapiere vorgelegt. 
1999 kamen dem Discounter Zweifel an der Richtigkeit der Ausfuhrpapiere. Er legte sie dem Zoll zwecks 
Überprüfung vor. Hier wurde zunächst die Ordnungsmäßigkeit bestätigt. Einige Wochen später revidierte 
der Zoll seine Auffassung und teilte mit, dass die Ausfuhrpapiere gefälscht seien. Das Finanzamt forderte 
deshalb Umsatzsteuern von über 200.000 DM nach. Der Discounter beantragte den Erlass der 



 

 

Nachforderung, weil ihm die betrügerischen Machenschaften seiner Kunden nicht angelastet werden 
könnten und selbst der Zoll die Ausfuhrpapiere zunächst für echt gehalten hätte. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist der Erlass nur möglich, wenn der Discounter die Fälschung 
auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht hätte erkennen können. Ob dies der 
Fall war, konnte das Gericht nicht abschließend feststellen und verwies den Fall an das Finanzgericht 
zurück. 

Kein Vorsteuerabzug für ein Gebäude, das teils steuerfrei vermietet und 
im Übrigen für private Wohnzwecke genutzt wird 
Wer ein Grundstück vermietet, ist Unternehmer, auch wenn die Vermietung umsatzsteuerfrei erfolgt. Der 
Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein Unternehmer die auf die Herstellungskosten eines Gebäudes 
entfallende Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen kann, wenn das Gebäude teils steuerfrei vermietet 
und im Übrigen für private Wohnzwecke des Unternehmers genutzt wird. Die steuerfreie Vermietung führt 
dazu, dass auch die Nutzung zu privaten Wohnzwecken steuerfrei ist. Ein Vorsteueranspruch besteht der 
Regel nur dann, wenn der Unternehmer steuerpflichtige Ausgangsleistungen ausführt. 

Zwingende Angabe des Lieferzeitpunkts in einer Rechnung als 
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 
Nach dem Gesetzeswortlaut war es bisher nicht eindeutig, ob die Angabe des Zeitpunkts einer Lieferung 
oder Leistung in der Rechnung notwendig war, wenn dieser mit dem Rechnungsdatum übereinstimmte. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Zeitpunkt der Lieferung in einer Rechnung zwingend 
anzugeben ist, und zwar auch dann, wenn er mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. 
Fehlt der Zeitpunkt der Lieferung in einer Rechnung, kann keine Vorsteuer abgezogen werden. 
Für Rechnungen über Abschlagszahlungen ist die Angabe allerdings entbehrlich. 

Erfüllung einer Darlehensforderung nicht durch Zahlung an nur einen von 
mehreren Gläubigern 
In einem vom Landgericht Düsseldorf entschiedenen Fall hatte ein Darlehensnehmer nach Fälligkeit des 
Rückzahlungsanspruchs Teilzahlungen nur an einen von zwei Darlehensgläubigern geleistet. Der andere 
Darlehensgläubiger nahm daraufhin den Darlehensnehmer auf Rückzahlung des vollen Darlehensbetrags 
an die Mitgläubiger insgesamt in Anspruch. 
Zu Recht, befand das Gericht, weil (teilweise) Erfüllung des Rückzahlungsanspruchs nur durch Leistung 
an alle Darlehensgläubiger gemeinschaftlich eintreten konnte. 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist grundbuchfähig 
In der in Rechtsprechung und Literatur umstrittenen Frage der Grundbuchfähigkeit einer GbR hat der 
Bundesgerichtshof entschieden, dass die GbR unter der Bezeichnung in das Grundbuch eingetragen 
werden kann, die ihre Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag für sie vorgesehen haben. 
Nach der Entscheidung wird die GbR als „Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus …“ und den 
Namen ihrer Gesellschafter eingetragen, wenn der Gesellschaftsvertrag keine andere Bezeichnung 
vorsieht. Leitet die GbR ihr Recht aus einer Gerichtsentscheidung ab, genügt deren Rubrum als Nachweis 
ihrer Identität und der Vertretungsbefugnis des handelnden Gesellschafters. 

Maklerprovision von 12 % ist Wucher 
Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main steht dem Makler bei der Vermittlung eines 
Kaufvertrags über ein Grundstück üblicherweise eine Provision zwischen drei und fünf Prozent zu. 
Verlangt der Makler im Vertrag 12 % Provision, verstößt er gegen die guten Sitten, weil er sich eine 
Gegenleistung versprechen lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zum Wert der von ihm 
geschuldeten Leistung steht. 
In Anlehnung an diese Entscheidung hat das Amtsgericht Frankfurt am Main einen Makler zur 
Rückzahlung der Provision wegen Sittenwidrigkeit und damit Nichtigkeit des Maklervertrages verurteilt. In 
dem zu Grunde liegenden Fall war zwar nur eine Erfolgsprovision von 7 %, gleichzeitig aber ein 
Mindestbetrag von 10.000 € vereinbart worden. Bei dem vermittelten Kaufangebot über 80.000 € 
entsprach dies einer Provisionshöhe von 12,5 %. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Rückwirkende Versicherungspflicht bei geringfügig Beschäftigten 
möglich 
Haben Arbeitgeber bei der Einstellung eines geringfügig Beschäftigten vorsätzlich oder grob fahrlässig 
versäumt, den Sachverhalt für die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung aufzuklären, 
müssen sie mit nachträglichen Beiträgen zur Pflichtversicherung rechnen. Aufgrund einer gesetzlichen 
Neuregelung1 wurde dies nun klargestellt, da zahlreiche Urteile der Sozialgerichte zu erheblicher 
Rechtsunsicherheit geführt haben. 

Amnestieregelung 
§ 8 Abs. 2 Satz 3 SGB IV regelt seit dem 1. April 2003, dass keine rückwirkende Versicherungspflicht 
eintritt (sog. Amnestierregelung), bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze durch Zusammenrechnung 

§ mehrerer geringfügig entlohnter Beschäftigungen, 

§ einer geringfügig entlohnten Beschäftigung - mit Ausnahme der ersten geringfügig entlohnten 
Beschäftigung - mit einer nicht geringfügigen Beschäftigung oder 

§ mehrerer kurzfristiger Beschäftigungen. 
Sie beginnt vielmehr erst mit dem Tag der Bekanntgabe der Feststellung durch die Einzugsstelle (Minijob-
Zentrale) oder einen Träger der Rentenversicherung im Rahmen einer Betriebsprüfung. Ob mehrere sich 
überschneidende Beschäftigungen unter Beteiligung einer geringfügigen Beschäftigung 
zusammengerechnet werden müssen, prüft in erster Linie die Minijob-Zentrale. 
Nur wenn ein Arbeitgeber bei der Einstellung eines geringfügig Beschäftigten die versicherungsrechtliche 
Beurteilung vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat, gilt - auch nach Auffassung der 
Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger - die Amnestieregelung nicht. Dabei wird als 
vorsätzliches Handeln das Wissen und Wollen des rechtswidrigen Erfolgs bezeichnet. Grobe 
Fahrlässigkeit wird unterstellt, wenn die Beteiligten die verkehrsübliche Sorgfalt in besonders schwerem 
Maße verletzt haben und damit einfachste, jedem einleuchtende Überlegungen nicht angestellt haben. 

Entgeltunterlagen 
Für den Arbeitgeber reicht es nicht aus, jeden versicherungspflichtigen und jeden geringfügig 
Beschäftigten anzumelden und die Gesamtsozialversicherungsbeiträge zu zahlen2. Vielmehr ist der 
Arbeitgeber auch verpflichtet, das Versicherungsverhältnis des jeweiligen Arbeitnehmers zu beurteilen 
oder die für die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht maßgebenden 
Angaben in den Entgeltunterlagen aufzuzeichnen und Nachweise, aus denen die erforderlichen Angaben 
ersichtlich sind, zu den Entgeltunterlagen zu nehmen3. Dazu gehört unter anderem auch die Erklärung des 
Arbeitnehmers über das Vorliegen weiterer Beschäftigungen. 
Eine wertvolle Hilfe kann hier beispielsweise ein Personalfragebogen sein, mit dem Arbeitgeber die 
Angaben zur versicherungsrechtlichen Beurteilung der Beschäftigung beim Arbeitnehmer erfragen und 
sich auch schriftlich bestätigen lassen, dass der Arbeitnehmer die Aufnahme weiterer 
Beschäftigungsverhältnisse umgehend mitteilt. 

Weiterführende Informationen 
Die Minijob-Zentrale stellt unter www.minijob-zentrale.de -> Downloadcenter einen Personalfragebogen für 
geringfügig Beschäftigte zur Verfügung. 
 
1 Im Zweiten Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 

21. Dezember 2008, BGBl l S. 2933. 
2 §§ 28a und 28e SGB IV 
3 § 28f Abs. 1 SGB IV; § 9 Abs. 5 BVV. 



 

 

Sofortmeldungen in bestimmten Wirtschaftsbereichen 
Seit dem 1. Januar 2009 verfügen die Behörden über ein weiteres wichtiges Instrument zur Eindämmung 
von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit: die Verpflichtung von Arbeitgebern bestimmter 
Wirtschaftszweige zur (ausschließlich) elektronischen Sofortmeldung. Sie ist spätestens bei 
Beschäftigungsbeginn neuer Arbeitskräfte vorgeschrieben1 und erfolgt an die Datenstelle der Träger der 
Rentenversicherung (DSRV). Es ist nicht möglich, die Sofortmeldung während einer Prüfung noch 
nachträglich abzugeben. Ferner ersetzt die Sofortmeldung nicht die mit der ersten Lohn- und 
Gehaltsabrechnung übliche Anmeldung mit Grund „10“. 

Betroffene Branchen 
Der neuen Pflicht unterliegen Branchen, in denen ein erhöhtes Risiko für illegale Beschäftigung und 
Schwarzarbeit besteht. Entscheidend für die Abgabe von Sofortmeldungen für sogenannte Mischbetriebe 
sind der Unternehmenszweck sowie die wirtschaftliche Tätigkeit des überwiegenden Teils der 
Beschäftigten. Stehen beide Kriterien in einem Widerspruch zueinander, dann ist der Zweck des Betriebs 
entscheidend. In folgenden Branchen ist vom 1. Januar 2009 an eine Sofortmeldung zu erstatten: 

· Baugewerbe 

· Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 

· Personenbeförderungsgewerbe 

· Speditions-, Transport- und damit verbundene Logistikgewerbe 

· Schaustellergewerbe 

· Unternehmen der Forstwirtschaft 

· Gebäudereinigungsgewerbe 

· Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen und 

· Unternehmen der Fleischwirtschaft 
Für eine Beurteilung, ob ein Arbeitnehmer einer dieser Branchen zuzuordnen ist, kann die von der 
Bundesagentur für Arbeit vergebene Wirtschaftsklasse einen Anhaltspunkt darstellen. Letztlich ist jedoch 
der tatsächliche Unternehmenszweck für die Beurteilung maßgebend. 

Die Daten der Sofortmeldungen 
Die Sofortmeldung wurde in das bisherige Meldeverfahren integriert. Der neue maßgebliche Abgabegrund 
ist die „20“. Im Datensatz an den Rentenversicherungsträger ist die Empfänger-Betriebsnummer 
„66667777“ anzugeben. Wenn Sofortmeldungen Fehler enthalten, müssen sie storniert und ggf. neu 
erstellt werden. 

Sofortmeldung oder nicht? Sonderfälle 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben gemeinsam mit der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (Ermittlungsbehörde) Festlegungen zu Sonderfällen getroffen. So gilt die Sofortmeldung 
unter anderem nicht für Arbeitnehmer mit einer Entsendebescheinigung E 101, die aus dem Ausland 
entsandt sind. 
Eine weitere Ausnahme stellen Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen dar. Ihr 
Haupterwerbszweck ist der Verleih von Arbeitskräften; dieser Wirtschaftsbereich ist von der Abgabepflicht 
ausgenommen. 
Auch für unentgeltliche Schulpraktika als Bestandteil des Schulunterrichts ist keine Sofortmeldung 
erforderlich. 

Weiterführende Informationen 
Die Deutsche Rentenversicherung hat unter der Nummer 0800 10004800 eine kostenlose Hotline 
geschaltet, unter der weitere Informationen zu Sofortmeldungen erhältlich sind. 
 
1 § 28a Absatz 4 SGB IV.  



 

 

Anerkennung eines Wegeunfalls in der gesetzlichen Unfallversicherung 
In einem vom Bundessozialgericht entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin auf dem Weg zu ihrem 
PKW, um zur Arbeit zu fahren.1 Vor beabsichtigtem Fahrtantritt ging sie in die auf der anderen 
Straßenseite gelegene Metzgerei. Nach dem Einkauf einer Brotzeit für die Arbeit rutschte sie bei Glatteis 
auf dem Weg zu ihrem PKW im Hof der Metzgerei aus. Dabei zog sie sich eine Fraktur des rechten 
Schien- und Wadenbeines zu. Der als Zugang zur Metzgerei dienende Hof grenzt unmittelbar an die 
Ortsstraße an. Eine Entschädigung dieses Unfalls lehnte die beklagte Berufsgenossenschaft ab, weil es 
sich nicht um einen Arbeitsunfall handele. 
Die Arbeitnehmerin begehrte die Feststellung, dass es sich bei dem Unfall um einen Arbeitsunfall 
gehandelt habe. 
Dieser Ansicht folgte das Gericht nicht. 
Zwar sind Unterbrechungen des versicherten Wegs, die ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung "im 
Vorbeigehen" oder "ganz nebenher" zu erledigen sind als geringfügig anzusehen. Wenn jedoch wie im 
entschiedenen Fall der öffentliche Verkehrsraum der zur Arbeitsstätte führenden Straße verlassen wird, ist 
das keine geringfügige Unterbrechung mehr. Folglich erlischt damit der Versicherungsschutz. Erst mit dem 
Zurückkehren in den öffentlichen Verkehrsraum und mit der Aufnahme des versicherten Weges in 
Richtung des ursprünglichen Ziels lebt der Versicherungsschutz wieder auf. 
 
1 BSG, Ur. v. 02.12.2008, B 2 U 15/07 R, LEXinform 1553076. 

Kein Arbeitsunfall nach Trunkenheitsfahrt 
Erleidet ein Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit einen 
Verkehrsunfall, scheiden nach einer Entscheidung des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt Ansprüche 
gegen die gesetzliche Unfallversicherung aus.1 Dabei muss die Blutalkoholkonzentration - anders als im 
Strafverfahren - nicht unbedingt durch ein standardisiertes Verfahren bewiesen sein. 
In dem entschiedenen Fall erlitt ein Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit einen Verkehrsunfall. Die 
Polizisten am Unfallort bemerkten Alkoholgeruch sowie eine geleerte Schnapsflasche im Fahrerraum. Eine 
in der Notfallambulanz des Krankenhauses entnommene Blutprobe ergab eine erhebliche 
Blutalkoholkonzentration. Wegen der Notoperation wurden keine weiteren Blutentnahmen durchgeführt. 
Der Versicherte verstarb infolge der Verletzungen einige Wochen darauf. Die Berufsgenossenschaft lehnte 
Ansprüche der Witwe des Versicherten ab, da dieser alkoholbedingt absolut fahruntüchtig gewesen sei. 
Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat die Klage der Witwe letztinstanzlich abgewiesen. Zwar 
erlaube die Blutprobe nicht den Nachweis der absoluten Fahruntüchtigkeit, da sie nicht nach 
standardisierten Regeln durchgeführt wurde. In Zusammenschau mit dem Unfallhergang sowie den 
Feststellungen der Polizisten habe jedoch zumindest relative Fahruntüchtigkeit vorgelegen. Andere 
Unfallursachen als ein typischer alkoholbedingter Fahrfehler wie etwa ein technischer Defekt, 
Wildwechsel, Witterungsverhältnisse oder die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer seien nicht 
ersichtlich. Deshalb scheide die Anerkennung als Arbeitsunfall aus. 
 
1 LSG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 17.04.2008, L 6 U 39/04, Pressemeldung v. 24.02.2009), 

LEXinform 1410657. 

Kundenbetrieb kann bei langfristigen Projekten regelmäßige Arbeitsstätte 
sein 
Kundenbetriebe können zur regelmäßigen Arbeitsstätte dort eingesetzter Arbeitnehmer werden, wenn die 
Tätigkeit längerfristig angelegt und die Arbeit beim Kunden der Arbeit im betrieblichen Büro zumindest 
gleichwertig und gleichgeordnet ist. 
Ein Softwareunternehmen hatte seinen Arbeitnehmern Firmenwagen auch zur privaten Nutzung zur 
Verfügung gestellt. Die Arbeitnehmer hatten einen Arbeitsplatz im Betrieb der Arbeitgeberin, wurden aber 
im Wesentlichen projektbezogen in den Räumen der Kunden eingesetzt. Das Finanzamt behandelte die 
Fahrten zu den Einsatzorten nach Ablauf von drei Monaten steuerlich wie Fahrten zwischen Wohn- und 
regelmäßiger Arbeitsstätte, ermittelte den geldwerten Vorteil aus der unentgeltlichen Fahrzeugüberlassung 
und unterwarf diesen der Lohnsteuer. Zu Recht, wie das Finanzgericht Düsseldorf1 entschied. 
Regelmäßige Arbeitsstätte ist der Ort, an dem der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung zu erbringen hat. 
Dabei kann es sich auch um eine außerbetriebliche Einrichtung handeln. Bei einer längerfristigen 
vorübergehenden Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte ist nach herrschender 
Verwaltungsmeinung nach Ablauf der ersten drei Monate keine Dienstreise mehr anzunehmen, sondern 
die auswärtige Tätigkeitsstätte als regelmäßige Arbeitsstätte anzusehen2. Der BFH dagegen entscheidet 
unabhängig von der Dauer der auswärtigen Tätigkeit danach, ob im Einzelfall die weitere Tätigkeitsstätte 



 

 

die Voraussetzungen einer weiteren regelmäßigen Arbeitsstätte erfüllt3. Dabei muss sich die auswärtige 
Tätigkeit bei wertender Betrachtung im Vergleich zur Arbeit an der regelmäßigen Tätigkeitsstätte nicht als 
untergeordnet, sondern zumindest als gleichgeordnet darstellen. 
Gegen das Urteil wurde beim Bundesfinanzhof4 Revision eingelegt. 
 
1 FG Düsseldorf, Urt. v. 12.02.2008, 13 K 2370/07, LEXinform 5007948. 
2 So BFH, Urt. v. 18.05.1990, VI R 180/88, BStBl 1990 II, S. 863, LEXinform 0096384. 
3 Siehe z.B. BFH, Urt. v. 10.7.2008, VI R 21/07, BFH/NV 2008, S. 1923, DStR 2008,  S. 1873, 

LEXinform 0588264. 
4 Rev. BFH, VI R 42/08. 

Gleichbehandlung eingetragener Lebenspartner bei betrieblicher 
Hinterbliebenenrente 
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass sich aus Gleichbehandlungsgründen mit Wirkung ab 
1.1.2005 der Anspruch der Witwen und Witwer auf betriebliche Hinterbliebenenrente auch auf die 
Hinterbliebenen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft erstreckt.1 
In dem entschiedenen Fall hatte der überlebende eingetragene Lebenspartner eines ehemaligen 
Arbeitnehmers der Beklagten geklagt. Bei ihr besteht eine Versorgungsordnung, in der eine 
Hinterbliebenenversorgung zugunsten von Ehepartnern, nicht jedoch eingetragenen Lebenspartnern 
zugesagt ist. 
Die Klage blieb zwar erfolglos, aber nur weil der Lebenspartner des Klägers und ehemalige Arbeitnehmer 
der Beklagten bereits vor dem 1.1.2005 verstorben war. 
Ansonsten hat das BAG klargestellt, dass Überlebende einer eingetragenen Lebenspartnerschaft aus 
Gründen der Gleichbehandlung einen Anspruch auf Hinterbliebenenrente haben können, wenn für 
Ehegatten im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung eine dahingehende Zusage besteht. 
Seit der Gesetzgeber mit dem "Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts" ab 1.1.2005 für 
eingetragene Lebenspartner den Versorgungsausgleich eingeführt und in der gesetzlichen 
Rentenversicherung die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe gleichgestellt hat, ist rechtlich eine 
vergleichbare Situation auch hinsichtlich der im Arbeitsverhältnis zugesagten Hinterbliebenenversorgung 
geschaffen. 
 
1 BAG, Urt. v. 14.1.2009, 3 AZR 20/07, b+p 2009, S. 148f, LEXinform 0174949. 

Sittenwidrigkeit eines Stundenlohns 
Das Landesarbeitsgericht Hamm hatte über die Sittenwidrigkeit eines Stundenlohnes zu entscheiden.1 
In dem entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin als "geringfügig Beschäftigte/Packerinnen" 
beschäftigt. Vereinbart war eine Pauschalvergütung in Höhe von 5,20 € pro Stunde, in der auch das 
Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie das Urlaubsentgelt und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
enthalten waren. 
Mit ihrer Klage begehrte die Arbeitnehmerin die Nachzahlung einer höheren Vergütung. Sie war der 
Auffassung, dass der gezahlte Lohn sittenwidrig sei. Sie sei nicht als Packerin eingesetzt worden, sondern 
hätte überwiegend die Aufgaben einer klassischen Verkäuferin wahrgenommen. Daher hätte die Beklagte 
einen Stundenlohn in Höhe von zumindest zwei Drittel des tariflichen Stundenlohns von rund 12 € zahlen 
müssen. 
Das Gericht entschied zugunsten der Arbeitnehmerin. 
Ein Stundenlohn in Höhe von 5,20 € für geringfügig Beschäftigte im Einzelhandel ist wegen eines 
auffälligen Missverhältnisses zwischen Lohnhöhe und Arbeitsleistung sittenwidrig. 
Die von der Beklagten gezahlten Stundenlöhne unterschritten das Tarifentgelt für Verkäuferinnen um 
zwei Drittel. Selbst wenn die Klägerinnen tatsächlich nur als Packerinnen eingesetzt worden sein sollten, 
läge die Vergütung noch 60 % unter dem Tariflohn, so dass die Vergütung auf jeden Fall sittenwidrig war. 
Angemessen ist vielmehr ein Stundenlohn in Höhe von rund 8 €. Das ergibt sich aus einem Vergleich mit 
den branchenüblichen Tariflöhnen. Diese können im Wege der Nachwirkung auch für solche 
Arbeitsverträge maßgeblich sein, die nach dem Auslaufen der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge 
abgeschlossen worden sind. 
 
1 LAG Hamm, Urt. v.  18.03.2009, 6 Sa 1284/08, LEXinform 1420086. 



 

 

Eigenkündigung des Arbeitnehmers 
In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall hatte der Kläger im August 2003 fristlos gekündigt, 
weil der Arbeitgeber mit Gehaltszahlungen im Verzug war.1 Einige Monate später verlangte der Kläger von 
der jetzigen Beklagten Zahlung der ausstehenden Gehälter mit der Begründung, die Beklagte sei 
Rechtsnachfolgerin seines Arbeitgebers, weil sie dessen Betrieb im September 2003 übernommen habe2. 
Seine zuvor ausgesprochene fristlose Kündigung sei unwirksam gewesen, weil kein wichtiger Grund 
vorgelegen habe. Die Beklagte hat den Betriebsübergang bestritten und eingewandt, das Arbeitsverhältnis 
habe schon vor dem behaupteten Betriebsübergang durch die fristlose Kündigung sein Ende gefunden. 
Die Klage blieb erfolglos. 
Zwar bedarf auch die fristlose Kündigung des Arbeitnehmers nach § 626 Abs. 1 BGB eines wichtigen 
Grundes. Ein solcher wichtiger Grund kann beispielsweise dann vorliegen, wenn der Arbeitgeber mit 
Gehaltszahlungen in Rückstand ist und der Arbeitnehmer den Arbeitgeber deshalb abgemahnt hat. Fehlt 
es an einem wichtigen Grund, ist die dennoch ausgesprochene Kündigung unwirksam. Der Arbeitgeber 
kann die Unwirksamkeit der Kündigung auch gerichtlich geltend machen. Nimmt er die Kündigung jedoch 
hin, so kann sich der Arbeitnehmer, der zuvor selbst schriftlich gekündigt hat, regelmäßig nicht auf die 
Unwirksamkeit der Kündigung berufen. Andernfalls verstößt er gegen das Verbot widersprüchlichen 
Verhaltens. 
 
1 BAG, Urt. v. 12.03.2009, 2 AZR 894/07, LEXinform 0432873. 
2 Betriebsübergang gemäß § 613a BGB. 

Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei Kündigung wegen 
sexueller Belästigung 
Bei sexuellen Belästigungen hat der Kündigung des Arbeitsverhältnisses - von Extremfällen einmal 
abgesehen - nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz1 regelmäßig eine Abmahnung vorauszugehen. 
Nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen2 hat der Arbeitgeber in einem solchen 
Fall von mehreren geeigneten und möglichen Gegenmaßnahmen diejenige zu wählen, die den Täter am 
wenigsten belastet. Dies gilt umso mehr, wenn in einer Dienstvereinbarung eine solche gestufte 
Vorgehensweise ausdrücklich vorgesehen ist. 
 
1 § 12 Abs. 3 AGG. 
2 LAG Niedersachsen, Urt. v. 25.11.2008, 1 Sa 547/08, NZA-RR 3/2009, S. VI, LEXinform 1417928. 

Kündigung wegen Verursachung eines besonders schweren Schadens 
In einem vom Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz1 entschiedenen Fall ging es um die ordentliche 
Kündigung eines Managers ohne vorherige Abmahnung wegen einer Pflichtverletzung, durch die dem 
Arbeitgeber ein Schaden von 450.000 € entstanden war. Hintergrund war der nicht näher aufklärbare 
Verlust eines Spezialschlüssels im Verantwortungsbereich des Managers, der die Auswechselung einer 
Vielzahl von Spezialschlössern notwendig machte. 
Das Gericht gab der Kündigungsschutzklage des Managers statt. Nach Ansicht des Gerichts kann zwar 
eine Kündigung ausnahmsweise auch ohne vorherige Abmahnung bei fahrlässigem Versagen eines 
gehobenen Angestellten ausgesprochen werden, wenn dieser durch sein Verhalten einen besonders 
schweren Schaden für den Arbeitgeber herbeigeführt hat. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Arbeitgeber zuvor das Seine dazu beigetragen hat, um die Möglichkeiten für ein solches Versehen und 
seine Folgen einzuschränken. Das war vorliegend nicht der Fall, weil weder der Manager noch seine 
Mitarbeiter durch irgendeinen Hinweis seitens des Arbeitgebers darauf aufmerksam gemacht worden 
waren, welches Gefährdungspotenzial mit dem Sicherheitsschlüssel verbunden sein könnte. Hinzu kam, 
dass es sich um eine einmalige Fehlleistung handelte. 
Auch der vom Arbeitgeber hilfsweise gestellte Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses2 wurde 
zurückgewiesen, weil durch eine Abmahnung die Möglichkeit bestanden hätte, etwa verloren gegangenes 
Vertrauen wieder herzustellen. 
 
1 LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 21.8.2008, 2 Sa 47/08, schnellbrief Arbeitsrecht 6/2009, S. 5, 

LEXinform 1418000. 
2 § 9 Abs. 1 S. 2 KSchG. 



 

 

Mitbestimmung des Betriebsrats bei Verschwiegenheitserklärung 
Das Bundesarbeitsgericht1 wies den Antrag eines Betriebsrats auf Feststellung ab, dass er in sämtlichen 
Fällen mitzubestimmen habe, in denen der Arbeitgeber von Arbeitnehmern den Abschluss 
formularmäßiger, standardisierter Verschwiegenheitsvereinbarungen verlangt. 
Das Gericht stellte klar, dass eine Mitbestimmungspflichtigkeit2 nur dann in Betracht kommt, wenn sich die 
Verschwiegenheitspflicht auf das sog. Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer bezieht und nicht schon 
gesetzlich3 geregelt ist. Keine Mitbestimmungspflichtigkeit besteht in Fällen, in denen sich die 
Schweigeverpflichtung auf das Arbeitsverhalten der Arbeitnehmer bezieht. 
 
1 BAG, Beschl. v. 10.3.2009, 1 ABR 87/07, Pressemitteilung Nr. 25/09, LEXinform 0432868. 
2 § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. 

3 z. B. § 17 UWG. 

Fristlose Kündigung ohne vorherige Anhörung des Arbeitnehmers 
unwirksam 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kann eine Kündigung auch ohne 
vorherige Anhörung des Arbeitnehmers wirksam sein; etwas anderes gilt nur bei so genannten 
Verdachtskündigungen. 
Dieser Rechtsauffassung ist nunmehr das Arbeitsgericht Dortmund entgegengetreten. Es entschied, dass 
der Ausspruch einer Kündigung durch den Arbeitgeber ohne vorherige Anhörung des Arbeitnehmers zur 
Unwirksamkeit der Kündigung führt. Dies gelte auch für betriebsratslose Betriebe. Sowohl die dem 
Arbeitgeber obliegende Fürsorgepflicht als auch das Gebot der Fairness gebieten es danach, dem 
Arbeitnehmer die Möglichkeit einzuräumen, seine Sicht der Dinge darzulegen. Erfolge die Kündigung ohne 
Anhörung, sei dies unverhältnismäßig und verletze den Arbeitnehmer in seiner Menschenwürde, seinem 
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und seiner Berufsfreiheit. 
Zwar kann das Bundesarbeitsgericht Entscheidungen unterer Instanzen aufheben und insofern seine 
Rechtsauffassung durchsetzen. Da im vorliegenden Fall die abweichende Rechtsauffassung aber auch mit 
spezifischen verfassungsrechtlichen Vorschriften begründet wird, könnten Arbeitnehmer, denen ohne 
Anhörung gekündigt wurde, gegen ein ihre Kündigungsschutzklage abweisendes Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts aber Verfassungsbeschwerde einlegen, was zu einer Überprüfung und 
gegebenenfalls auch Abänderung der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts führen könnte. 
Arbeitgebern ist deshalb zu empfehlen, Kündigungen immer erst nach Anhörung des Arbeitnehmers 
vorzunehmen. 

Kein Anspruch auf sehr gutes Arbeitszeugnis ohne Darlegung 
Wenn ein Arbeitnehmer gerichtlich durchsetzen möchte, dass ihm ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt wird, 
so muss er Tatsachen vortragen, aus denen sich ergibt, dass jede andere Beurteilung den gezeigten 
Leistungen nicht gerecht würde. Dies hat das Landesarbeitsgericht München im Fall einer Heimleiterin 
entschieden, die von ihrem Arbeitgeber bescheinigt erhalten hatte, sie habe zu seiner „vollen“ 
Zufriedenheit gearbeitet, die aber ein Zeugnis verlangte, wonach sie zu seiner „vollsten“ Zufriedenheit 
gearbeitet hatte. 
Sei ein Arbeitnehmer mit dem erteilten Zeugnis nicht einverstanden, könne er vom Arbeitgeber gerichtlich 
dessen Berichtigung oder Ergänzung verlangen. Mit einer solchen Klage mache der Arbeitnehmer die 
noch nicht erfolgte Erfüllung seines Zeugnisanspruchs geltend. Denn ein Zeugnisanspruch richte sich auf 
ein inhaltlich wahres Zeugnis. Auch im Berichtigungsprozess, mit dem der Arbeitnehmer eine 
überdurchschnittliche Beurteilung erstrebt, verbleibe es bei der allgemeinen Regel, dass der Arbeitnehmer 
als derjenige, der einen Anspruch auf eine konkrete Zeugnisformulierung geltend macht, die hierfür 
erforderlichen Tatsachen vorzutragen hat. Die gesetzlichen Vorschriften begründen keinen Anspruch auf 
ein gutes oder sehr gutes Zeugnis, sondern nur auf ein leistungsgerechtes Zeugnis. Erst wenn der 
Arbeitnehmer dargelegt hat, leistungsgerecht sei ausschließlich eine überdurchschnittliche Beurteilung, hat 
der Arbeitgeber Tatsachen vorzutragen, die dem entgegenstehen sollen. Dabei sei allerdings auch zu 
berücksichtigen, dass jede Beurteilung von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Sie werde 
zwangsläufig von den Erfahrungen des Arbeitgebers geprägt, die er mit der Leistung einzelner 
Arbeitnehmer gewonnen hat. Ein Beurteilungsspielraum des Arbeitgebers sei deshalb unerlässlich. 
Im vorliegenden Fall hatte eine Arbeitnehmerin nach Ansicht des Gerichts keine Tatsachen vorgetragen, 
aus denen sich hätte ergeben können, jede andere als die von ihr begehrte Spitzenbeurteilung wäre nicht 
leistungsgerecht. Die Klage wurde deshalb abgewiesen. 



 

 

Verfall wegen Krankheit nicht genommener Urlaubsansprüche 
widerspricht europäischem Recht 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Rechtsvorschriften, wonach wegen Arbeitsunfähigkeit 
nicht verwirklichte Urlaubsansprüche im Folgejahr nach einer Übergangszeit verfallen, nicht mit 
höherrangigem europäischen Recht vereinbar und unwirksam sind. Dies gilt auch für Rechtsvorschriften, 
aus denen hervorgeht, dass für solche angeblich verfallenen Urlaubsansprüche kein finanzieller Ausgleich 
geleistet werden muss. Auch sie verstoßen gegen Europarecht und sind unwirksam. 
EU-Mitgliedstaaten könnten, so der Gerichtshof, den Verlust des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub 
am Ende des Bezugszeitraums oder eines Übertragungszeitraums nur unter der Voraussetzung vorsehen, 
dass der betroffene Arbeitnehmer tatsächlich die Möglichkeit hatte, seinen Urlaubsanspruch auszuüben. 
Dies gelte auch, wenn ein Arbeitsverhältnis inzwischen beendet wurde. 
Demgemäß kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht 
erlöschen darf, wenn der Arbeitnehmer während des gesamten Bezugszeitraums oder eines Teils davon 
krankgeschrieben war und seine Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende seines Arbeitsverhältnisses fortdauerte, 
weshalb er seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht ausüben konnte. 
Bei der in diesem Fall zu zahlenden finanziellen Vergütung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub 
sei der Arbeitnehmer so zu stellen, als hätte er diesen Anspruch während der Dauer seines 
Arbeitsverhältnisses verwirklicht. Folglich sei das gewöhnliche Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers, das 
während der dem bezahlten Jahresurlaub entsprechenden Ruhezeit weiterzuzahlen ist, auch für die 
Berechnung der finanziellen Vergütung für bei Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht genommenen 
Jahresurlaub maßgebend. 

Änderung der Lohnsteuerfestsetzung nach Übermittlung der 
Lohnsteuerbescheinigung 
Die Anmeldung der laufenden Lohnsteuern gilt als Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung. 
Eine Änderung der Entrichtungsschuld ist so lange möglich, wie der Vorbehalt der Nachprüfung besteht 
oder bis Festsetzungsverjährung eingetreten ist. Aus den einkommensteuerlichen Vorschriften ergibt sich, 
dass eine Änderung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur Übermittlung oder Ausschreibung der 
Lohnsteuerbescheinigung zulässig ist. Daraus konnte man schließen, dass nach Übermittlung der Daten 
der Lohnsteuerbescheinigung eine Änderung der angemeldeten Lohnsteuer nicht mehr möglich ist. 
Der Bundesfinanzhof hat hier für Klarheit gesorgt. Das Gericht weist darauf hin, dass die 
Änderungsvorschriften der Abgabenordnung Vorrang haben. Danach ist die Änderung einer 
Vorbehaltsfestsetzung im Rahmen der gesetzlich festgelegten Fristen und damit auch die Änderung einer 
Lohnsteuer-Entrichtungsschuld möglich. 

Erst die Umwandlung von Aktienoptionsrechten in Aktien führt zum 
Zufluss von Arbeitslohn 
Bei Einräumung von handelbaren wie nicht handelbaren Aktienoptionsrechten führt erst die Umwandlung 
des Rechts in Aktien zum Zufluss des geldwerten Vorteils. Der Bundesfinanzhof hat in diesem 
Zusammenhang klar gestellt, dass handelbare und nicht handelbare Aktienoptionen gleich zu behandeln 
sind. Nicht maßgeblich ist der Zeitpunkt der Optionsausübung, sondern die Einbuchung der Aktien. Erst zu 
diesem Zeitpunkt gilt der geldwerte Vorteil als zugeflossen. 
Im Streitfall hatte ein leitender Angestellter 1997 einen Aktienkaufoptionsvertrag mit seinem Arbeitgeber 
abgeschlossen. Dieses Optionsrecht übte er am 30. Mai 1999 aus. Die Aktien wurden am 10. Juni 1999 in 
das Depot des Arbeitnehmers eingebucht. Der Angestellte war der Ansicht, dass der geldwerte Vorteil 
bereits 1997 zu versteuern sei. Das Gericht entschied aber, dass die Differenz zwischen Kaufpreis und 
Kurswert erst zum Zeitpunkt der Einbuchung der Aktien in das Depot des Angestellten als Arbeitslohn zu 
erfassen war. 

Keine Anwendung der 1 %-Regelung bei Privatnutzung eines 
Werkstattwagens 
Die Anwendung der 1 %-Regelung für die private Nutzung eines überlassenen Kraftfahrzeugs gilt nicht für 
zur Privatnutzung ungeeignete Dienstwagen, wie der Bundesfinanzhof festgestellt hat. Dazu zählen z. B. 
Werkstattwagen oder andere Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Beschaffenheit und Einrichtung so gut wie 
ausschließlich nur zur Beförderung von Gütern bestimmt sind. 
In dem konkreten Fall ging es um einen zweisitzigen Kastenwagen mit einem fensterlosen Aufbau. Das 
Fahrzeug war mit Materialschränken und -fächern sowie mit Werkzeugen ausgestattet und mit einer 
auffälligen Beschriftung versehen. Dieses Fahrzeug nutzte der Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH. Nach Aussage des Gerichts ist bei Überlassung eines Dienstwagens an einen Arbeitnehmer 



 

 

grundsätzlich von einer privaten Mitbenutzung des Fahrzeugs auszugehen. Eine pauschalierte Bewertung 
dieses Vorteils kommt jedoch nicht in Frage, wenn ein solches Fahrzeug typischerweise nicht zum 
privaten Gebrauch geeignet ist. Die Feststellungslast für die Bewertung einer privaten Nutzung liegt in 
diesem Fall beim Finanzamt. 

Arbeitgeberfinanzierte Beiträge an Gruppenunfallversicherungen sind 
Werbungskosten 
Ein Arbeitgeber hatte für seine Angestellten eine Gruppenunfallversicherung für berufliche und private 
Unfälle abgeschlossen. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag stand ausschließlich 
dem Arbeitgeber zu. Wie die Beiträge und Versicherungsleistungen zu behandeln sind, ergibt sich aus 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs. 
Der auf das berufliche Risiko entfallende Teil der Beiträge führt als arbeitgeberseitiger 
Werbungskostenersatz zu Werbungskosten beim Arbeitnehmer. Sie sind erst im Leistungsfall abzugsfähig. 
Lassen sich die Beiträge nicht nach privatem und beruflichem Versicherungsschutz aufteilen, kann von 
einer jeweils hälftigen Zuordnung ausgegangen werden. 
Im Leistungsfall führt die Auszahlung der Versicherungssumme an den Arbeitnehmer bei ihm zu 
Arbeitslohn. Die Hinzurechnung ist der Höhe nach begrenzt auf die bis dahin entrichteten, auf den 
Versicherungsschutz des Arbeitnehmers entfallenden Beiträge. Ist die Versicherungssumme geringer als 
die Summe der gezahlten Beiträge, ist auf die ausgezahlte Versicherungssumme abzustellen. 
Durch die Aufrechenbarkeit von Versicherungssumme und früheren Beitragszahlungen kann sich ein 
steuerpflichtiger Anteil nur insoweit ergeben, als die Beitragszahlungen auf die Absicherung des privaten 
Versicherungsschutzes entfallen sind. Es ist dann zu prüfen, ob die Tarifermäßigung für außerordentliche 
Einkünfte gewährt werden kann. 

Berücksichtigung privater Aufwendungen bei der pauschalen 
Dienstwagenbesteuerung 
Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Firmenwagen zur privaten Nutzung, muss der 
geldwerte Vorteil als Arbeitslohn versteuert werden. Der Bundesfinanzhof hatte im Oktober 2007 
entschieden, dass bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils nach der Fahrtenbuchmethode auch die vom 
Arbeitnehmer selbst getragenen Kosten in die Gesamtkosten eines dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
zur privaten Nutzung überlassenen Kraftfahrzeugs eingehen. Außerdem sah das Gericht in den 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, wenn 
der geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung ermittelt wird. 

· Das Bundesministerium der Finanzen hat angewiesen, die Urteile nicht über den Einzelfall hinaus 
anzuwenden: Der Arbeitnehmer sei in Höhe der selbst getragenen Aufwendungen nicht bereichert. Bei 
der Fahrtenbuchmethode fließen diese Aufwendungen nicht in die Gesamtkosten ein und erhöhen 
bzw. mindern nicht den geldwerten Vorteil. 

· Bei Anwendung der 1 %-Regelung mindern die Zuzahlungen des Arbeitnehmers den geldwerten 
Vorteil. Macht der Arbeitnehmer z. B. im Anschaffungsjahr eine höhere Zuzahlung, kann der den 
geldwerten Vorteil übersteigende Betrag in den Folgejahren auf den geldwerten Vorteil angerechnet 
werden. 

In Warenhäusern beschäftigte Servicekräfte sind Arbeitnehmer, wenn sie 
arbeitnehmertypische Verträge besitzen 
Das Auffüllen von Regalen in Warenhäusern übernehmen in der Regel Servicekräfte, die unmittelbar von 
den Warenproduzenten eingesetzt werden. Ob solche Servicekräfte als selbstständige Unternehmer oder 
Arbeitnehmer anzusehen sind, muss nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beurteilt werden. Der 
Bundesfinanzhof hat sich zu folgendem Fall geäußert: 
Ein Produzent von Reinigungsmitteln vertrieb seine Produkte über SB-Warenhäuser. Auf Wunsch der 
Warenhäuser wurden Servicekräfte mit der Regalpflege beauftragt, die auch Warenannahme und 
Warenauszeichnung sowie die Regalauffüllung umfasste. Nach der vertraglichen Vereinbarung mit den 
Servicekräften sollten diese als selbstständige Unternehmer tätig werden. 
Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung beurteilte das Finanzamt die Servicekräfte als Arbeitnehmer 
und forderte die Lohnsteuer nach. Zu Recht, wie das Gericht feststellte. Für eine Arbeitnehmertätigkeit 
sprach, dass die Servicekräfte nur einfache Handarbeiten zu verrichten hatten, zudem gab es in den 
abgeschlossenen Verträgen klare Regelungen über Art, Umfang und zeitlichen Rahmen der Tätigkeiten. 
Hinzu kam die arbeitnehmertypische Entlohnung nach festem Stundensatz. 



 

 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter faßt regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung 
nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 


